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(54) Vorrichtung für ein Haushaltsgerät mit einem an einem Loch in einem Grundkörper 
angeordneten Hohlkörper sowie Haushaltsgerät

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (28) für
ein Haushaltsgerät (1), mit einer Haushaltsgerätekom-
ponente (9 bis 13), welche einen plattenartigen Grund-
körper (21) aufweist, in welchem ein Loch (14 bis 17)

zum Durchführen eines Anbauteils (34) ausgebildet ist,
wobei an dem Grundkörper (21) im Bereich des Lochs
(14) ein Hohlkörper (30) zur Aufnahme des Anbauteils
(34) angeordnet ist. Die Erfindung betrifft auch ein Haus-
haltsgerät (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für ein
Haushaltsgerät, mit einer Haushaltsgerätekomponente,
welche einen plattenartigen Grundkörper aufweist, in
welchem ein Loch zum Durchführen eines Anbauteils
ausgebildet ist. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein
Haushaltsgerät.
[0002] Bei Haushaltsgeräten, wie beispielsweise ei-
nem Backofen, sind an einer Innenseite einer Muffel, wel-
che einen Garraum begrenzt, Lagerbuchsen angeord-
net, die zur Aufnahme von Traggestellen, auf denen ein
Gargutträger aufgebracht werden kann, ausgebildet
sind. In dem Zusammenhang kann beispielsweise die
Muffel die Haushaltsgerätekomponente sein und das An-
bauteil bzw. ein Haushaltsgerätebauteil kann ein Einhän-
gegitter für einen Gargutträger und/oder ein Auszugssy-
stem, beispielsweise eine Teleskopschiene, sein.
[0003] Eine Backofenmuffel ist beispielsweise aus der
DE 195 00 371 A1 bekannt.
[0004] Da die Wände einer derartigen Muffel möglichst
dünn gestaltet werden sollen, werden neue Anforderun-
gen an Löcher in diesen Wänden, die dann Lagerbuch-
sen und andere Komponenten aufnehmen müssen, ge-
stellt. Insbesondere im Hinblick auf mechanische Stabi-
lität und Befestigungsmöglichkeit sind hier neue Anfor-
derungen zu erfüllen.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Vorrichtung und ein Haushaltsgerät zu schaffen, welche
bzw. Welches im Hinblick auf mechanisch stabile Befe-
stigung von anderen Bauteilen verbessert ist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung und
Haushaltsgerät gemäß den unabhängigen Ansprüchen
gelöst.
[0007] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung für ein
Haushaltsgerät umfasst eine Haushaltsgerätekompo-
nente, welche einen plattenartigen Grundkörper auf-
weist, in welchem zumindest ein Loch zum Durchführen
eines Anbauteils ausgebildet ist. Ein wesentlicher Ge-
danke der Erfindung ist darin zu sehen, dass an dem
Grundkörper im Bereich des Lochs ein Hohlkörper zur
Aufnahme des Anbauteils angeordnet ist. Durch eine
derartige Ausgestaltung ist eine mechanisch stabile An-
ordnung eines spezifisch geformten und ausgestalteten
Trägers in Form des Hohlkörpers ermöglicht. Darüber
hinaus ist das Anbauteil somit auch geschützt von dem
Hohlkörper umgriffen.
[0008] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Länge
des Hohlkörpers größer als der Durchmesser ist. Neben
der mechanischen Trägerfunktion und dem Schutz vor
Staub oder sonstigen Einflüssen können dadurch auch
weitere Funktionalitäten bezüglich einer Dampfdichtig-
keit und elektrischen Eigenschaften verbessert werden.
[0009] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Hohl-
körper an seinem dem Grundkörper zugewandten Rand
einen zumindest bereichsweise um den Rand umlaufen-
den Flansch aufweist, der an einer Oberseite des Grund-
körpers anliegt. Dadurch kann die Befestigung verbes-

sert und stabilisiert werden.
[0010] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der
Flansch auf einer dem Hohlkörper zugewandten ersten
Oberseite des Grundkörpers anliegt. Dies ist insbeson-
dere die Außenseite des Grundkörpers, so dass ein
durch den Grundkörper begrenzter Raum durch einen
derartigen und dann ausliegenden Flansch nicht beein-
trächtigt wird. Die Zugänglichkeit zu Montage- und War-
tungsarbeiten ist dadurch außenseitig ermöglicht und
vereinfacht.
[0011] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass auf einer
der ersten Oberseite gegenüberliegenden zweiten Ober-
seite ein Koppelelement angeordnet ist, und ein Befesti-
gungselement zum Befestigen des Hohlkörpers an dem
Grundkörper sich durch den Flansch, den Grundkörper
und das Koppelelement erstreckt. Durch ein derartiges
zusätzliches Koppelelement und die spezifische Lagen-
bildung der genannten Bauteile ist die mechanisch sta-
bile Anordnung begünstigt, was gerade bei sehr dünnen
Grundkörpern sehr vorteilhaft ist, so dass ein Ausreißen
oder Verbiegen des Grundkörpers an dieser Stelle ver-
hindert ist.
[0012] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass sich der
Hohlkörper durch das Loch erstreckt und der Flansch an
einer zweiten Oberseite des Grundkörpers anliegt. Bei
dieser alternativen Ausgestaltung wird somit quasi ein
Hintergreifen des Grundkörpers durch den sich durch
das Loch erstreckenden Hohlkörper geschaffen. Gerade
durch die Ausgestaltung des Hohlkörpers ist es bei dieser
Ausführung nicht mehr erforderlich, ein zusätzliches se-
parates Befestigungselement bereitzustellen und zu
montieren.
[0013] Insbesondere ist vorgesehen, dass der Hohl-
körper bei dieser Ausführung einen in Richtung der
Längsachse des Hohlkörpers plastisch verkürzbaren,
insbesondere stauchbaren, Verformungsbereich auf-
weist, der somit das Gegenstück zum Flansch darstellt
und durch den Flansch und durch den Verformungsbe-
reich eine Haltevorrichtung bzw. Einklemmvorrichtung
gebildet ist.
[0014] Durch die spezifische Gestaltung eines Verfor-
mungsbereichs kann lediglich durch eine gezielte Ver-
formung dann auch die gewünschte Halterung des Hohl-
körpers an dem Grundkörper erreicht werden, ohne dass
weitere Befestigungselemente erforderlich wären.
[0015] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der ver-
kürzte Verformungsbereich, wenn er denn dann bereits
verformt ist, als Wulst ausgebildet ist, die an einer der
zweiten Oberseite gegenüberliegenden ersten Obersei-
te anliegt oder an einem freien Rand eines an einen Be-
grenzungsrand des Lochs anschließenden und sich aus
der Lochebene in Richtung der ersten Oberseite heraus-
streckenden Kragens anliegt. Dadurch wird die vorab be-
reits erläuterte Klemmverbindung geschaffen.
[0016] Insbesondere ist vorgesehen, dass die Vorrich-
tung das Anbauteil aufweist und im Hohlkörper zwischen
einer Innenseite und dem Anbauteil eine Dichtung ange-
ordnet ist. Dadurch kann die bereits genannte Dampf-
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dichtigkeit verbessert werden und zusätzlich kann durch
die Dichtung auch eine Positionshalterung des Anbau-
teils im Hohlkörper erreicht werden. Ein unerwünschtes
axiales Verschieben des Anbauteils ist somit auch durch
die Dichtung zumindest reduziert, insbesondere verhin-
dert, so dass die Dichtung Multifunktionalität aufweist.
[0017] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Hohl-
körper an einer Innenseite eine umlaufende Vertiefung
aufweist, in welcher die Dichtung angeordnet ist. Da-
durch kann auch die Dichtung in axialer Richtung relativ
zum Hohlkörper nicht unerwünscht verschoben werden,
so dass auch hier hohe Positionssicherheit und anderer-
seits die jeweils gewünschten Halte- und Verbindungs-
kräfte aufgebaut werden können.
[0018] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Hohl-
körper dampfdicht und/oder mikrowellendicht an dem
Grundkörper angeordnet ist. Gerade dann, wenn das
Haushaltsgerät zum Zubereiten von Lebensmitteln aus-
gebildet ist und in dem Zusammenhang auch eine Zu-
bereitung mittels Dampf ermöglicht und/oder eine Mikro-
welleneinheit zum Zubereiten von Lebensmitteln über
Mikrowellenenergie aufweist, sind diese Ausgestaltun-
gen vorteilhaft. Es kann somit über das Loch und den
Hohlkörper nicht in unerwünschter Weise Mikrowellen-
strahlung austreten und/oder unerwünscht Dampf aus-
treten. Bei diesen Ausgestaltungen ist die Haushaltsge-
rätekomponente insbesondere eine Wand einer Muffel,
die einen Garraum des Haushaltsgeräts begrenzt. Durch
die vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung kann somit
verhindert werden, dass in dem Garraum befindlicher
Dampf und/oder Mikrowellenstrahlung nicht über das
Loch und den Hohlkörper aus dem Garraum austritt. Ei-
nerseits können dadurch hohe Sicherheitsanforderun-
gen erfüllt werden und keine unerwünschten Beschädi-
gungen von Komponenten außerhalb des Garraums auf-
treten.
[0019] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Mikro-
wellendichtheit abhängig von der Betriebsfrequenz des
Haushaltsgeräts durch ein Verhältnis zwischen dem
Durchmesser des Hohlkörpers, insbesondere bemessen
außerhalb einer gegebenenfalls vorhandenen Vertie-
fung an der Innenseite des Hohlkörpers, die für eine Dich-
tung vorgesehen ist, und dessen Länge bestimmt ist, wo-
bei die Länge größer als der Durchmesser ist. Es wird
also ein Verhältnis zwischen Durchmesser und Länge
des Hohlkörpers gegeben. Insbesondere ist die Betriebs-
frequenz eines derartigen Haushaltsgeräts zwischen
2400 MHz und 2500 MHz, vorzugsweise bei 2450 MHz.
[0020] Besonders vorteilhaft ist es, dass der Durch-
messer zwischen 9 mm und 15 mm, insbesondere zwi-
schen 11 mm und 13 mm, beträgt. Insbesondere ist dabei
der Außendurchmesser des Hohlkörpers bemessen.
[0021] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Länge
zwischen 22 mm und 40 mm, insbesondere zwischen 28
mm und 35 mm, insbesondere zwischen 30 mm und 32
mm, beträgt.
[0022] Bei einer vorteilhaften Ausführung ist vorzugs-
weise vorgesehen, dass der Durchmesser 12 mm und

die Länge 31 mm beträgt. Diese spezifischen Werte für
den Durchmesser und die Länge sind besonders vorteil-
haft im Hinblick auf die Mikrowellendichtheit. Eine Mikro-
wellendichtheit liegt dann vor, wenn die Haushaltsgerä-
tekomponente elektrisch leitend mit dem Hohlkörper ver-
bunden ist. Eine derartige mikrowellendichte Verbindung
kann mechanisch stabilisiert durch eine Verschraubung,
eine Verschweißung, eine Vernietung oder eine Ein-
pressbuchse erreicht sein.
[0023] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass das Mate-
rial des Hohlkörpers Metall, insbesondere Edelstahl, ist.
Vorzugsweise ist hier Edelstahl 1.4301 vorgesehen.
[0024] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Wand-
dicke des Hohlkörpers zwischen 0,9 mm und 1,1 mm
beträgt, wobei die bevorzugte Wanddicke 1 mm ist.
[0025] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung ist
vorgesehen, dass der Hohlkörper an einer Innenseite zu-
mindest bereichsweise mit zumindest anteilig Silizium-
dioxid beschichtet ist. Beispielsweise kann hier eine
Plasmabeschichtung oder eine Mikrowellenbeschich-
tung erzeugt sein.
[0026] Die durch eine oder mehrere der oben genann-
ten vorteilhaften Ausführungen gebildeten Mikrowellen-
falle begünstigt sich des Weiteren dadurch, dass die Ma-
terialpaarung zwischen dem Befestigungselement und
dem Hohlkörper aus der gleichen oder sehr nahe zusam-
men liegenden Spannungsreihe gebildet ist.
[0027] Es kann auch vorgesehen sein, dass zwischen
dem Befestigungselement und der Mikrowellenfalle eine
Leitpaste ausgebildet ist, um dadurch den elektrischen
Widerstand zu verbessern. Der elektrische Widerstand
zwischen den genannten Komponenten kann darüber
hinaus ebenfalls verbessert werden, indem an der Mi-
krowellenfalle eine Riffelung, wie beispielsweise ein
Sperrzahn, angebracht ist.
[0028] Im Inneren des Hohlkörpers, der mit die Mikro-
wellenfalle bildet, kann sich auch eine Halterung für ein
Anbauteil befinden.
[0029] Das Anbauteil ist vorzugsweise ein Lichtleiter,
der sich entsprechend erstreckt. Eine Lichtquelle ist au-
ßerhalb des Hohlkörpers und auch außerhalb eines
durch die Haushaltsgerätekomponente begrenzten In-
nenraums, wie einem Garraum, angeordnet. Die Licht-
quelle ist vorzugsweise eine Leuchtdiode, die zwar tem-
peraturempfindlich ist, andererseits jedoch sehr kompakt
aufgebaut und energiesparend gestaltet ist. Gerade bei
derartigen Ausgestaltungen ist die vorliegende Erfindung
besonders vorteilhaft, da somit entsprechende Lichtquel-
len bei Gargeräten, bei denen im Betrieb hohe Tempe-
raturen im Garraum auftreten, verwendet werden können
und dennoch eine verbesserte Ausleuchtung des Gar-
raums erreicht werden kann.
[0030] Es kann vorgesehen sein, dass der Lichtleiter
insbesondere aus Glasmaterial ausgebildet ist. Insbe-
sondere ist eine Dichtung aus Silikon, vorzugsweise
hochtemperaturbeständigem Silikon, Graphit, Glasfaser
oder dergleichen vorgesehen.
[0031] Der elektrische Widerstand zwischen der Mi-
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krowellenfalle und der Haushaltsgerätekomponente
kann geprüft werden, indem das Rohr bzw. der Hohlkör-
per mit der Mikrowellenfalle kontaktiert wird und der Wi-
derstand zu einer blanken Stelle an der Haushaltsgerä-
tekomponente gemessen wird. Der Kontakt an dem
Hohlkörper kann durch eine Zange erfolgen.
[0032] Der Grundkörper weist vorzugsweise eine Dick-
e ≤ 1,8 mm, insbesondere ≤ 1,5 mm auf und ist ein
Blechteil.
[0033] Des weiteren betrifft die Erfindung ein Haus-
haltsgerät mit einer Vorrichtung gemäß der Erfindung or-
der einer vorteilhaften Ausführung davon. Das Haus-
haltsgerät ist insbesondere zum Zubereiten von Lebens-
mitteln ausgebildet. Es umfasst vorzugsweise einen
Dampferzeugungseinrichtung, mit welcher Lebensmittel
in einem Garraum durch Dampf gegart werden können.
Das Haushaltsgerät umfasst zusätzlich oder anstatt dazu
eine Mikrowelleneinrichtung, mit welcher Lebensmittel
durch Mikrowellenstrahlung im Garraum zubereitet wer-
den können.
[0034] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbe-
schreibung. Die vorstehend in der Beschreibung ge-
nannten Merkmale und Merkmalskombinationen, sowie
die nachfolgend in der Figurenbeschreibung genannten
und/oder in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und
Merkmalskombinationen sind nicht nur in der jeweils an-
gegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kom-
binationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den
Rahmen der Erfindung zu verlassen. Es sind somit auch
Ausführungen von der Erfindung als umfasst und offen-
bart anzusehen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt
und erläutert sind, jedoch durch separierte Merkmals-
kombinationen aus den erläuterten Ausführungen her-
vorgehen und erzeugbar sind.
[0035] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand schematischer Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische vereinfachte Darstellung
eines Ausführungsbeispiels eines erfindungs-
gemäßen Haushaltsgeräts;

Fig. 2 eine perspektivische Teildarstellung des Haus-
haltsgeräts gemäß Fig. 1;

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines Ausfüh-
rungsbeispiels einer Haushaltsgerätekompo-
nente mit einer spezifischen Geometrie eines
Lochs bzw. einer Aussparung zur Aufnahme ei-
nes Anbauteils bzw. Anbauelements ;

Fig. 4 eine weitere perspektivische Darstellung der
Ausführung in Fig. 3;

Fig. 5 eine vergrößerte Darstellung eines Teilaus-
schnitts der Ansicht in Fig. 4 mit teilweiser
Schnittdarstellung;

Fig. 6 eine Schnittdarstellung durch ein erstes Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäße Vor-
richtung; und

Fig. 7 eine Schnittdarstellung durch ein zweites Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäße Vor-
richtung.

[0036] In den Figuren werden gleiche oder funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen ver-
sehen.
[0037] In Fig. 1 ist in einer schematischen Darstellung
ein als Backofen 1 ausgebildetes Haushaltsgerät zum
Zubereiten von Lebensmitteln, welches somit ein Gar-
gerät darstellt, gezeigt. Der Backofen 1 umfasst ein
Kochfeld 2 mit vier Kochzonen 3, 4, 5 und 6, die in Form
und Anzahl sowie Position lediglich beispielhaft zu ver-
stehen sind. Das Kochfeld 2 ist ebenfalls eine optionale
Ausgestaltung des Backofens 1. Darüber hinaus umfasst
der Backofen 1 einen Garraum 7, welcher durch eine
Muffel 8, die eine übergeordnete Haushaltsgerätekom-
ponente darstellt, begrenzt ist. Die Muffel 8 umfasst als
Haushaltsgerätekomponenten vertikale Seitenwände 9
und 10 sowie eine Bodenwand 11, eine Deckenwand 12
und eine Rückwand 13. Der Garraum 7 ist frontseitig
durch eine nicht gezeigte Tür verschließbar und umfasst
darüber hinaus eine nicht gezeigte Bedienvorrichtung,
welche Bedienelemente und eine Anzeigeeinheit aufwei-
sen kann.
[0038] An einer Innenseite der vertikalen Seitenwände
9 und 10 sind Aussparungen bzw. Löcher 14, 15, 16 und
17 ausgebildet. Sowohl die Anzahl als auch die Position
der Löcher 14 bis 17 ist lediglich beispielhaft und darüber
hinaus sind in der gegenüberliegenden vertikalen Sei-
tenwand 10 in entsprechender Höhe und entsprechen-
der Anzahl entsprechende Öffnungen ausgebildet. In die
Löcher 14 bis 17 sind Lagerbuchsen als Anbauteile bzw.
Anbauelemente eingebracht, von denen lediglich die La-
gerbuchsen 18 und 19 mit Bezugszeichen versehen sind.
Diese Lagerbuchsen 18 und 19 sind in vertikaler Rich-
tung (y-Richtung) auf gleichem Höhenniveau ange-
bracht. Die Lagerbuchsen 18 und 19 sind zur Aufnahme
des nicht gezeigten Traggestells ausgebildet. Das als
Haushaltsgerätebauteil ausgebildete Traggestell bzw.
Einhängegitter 20 (Fig. 2) kann ein Gargutträger, wie er
in Fig. 2 gezeigt ist, und/oder ein Schienenauszugssy-
stem sein. Ist ein Schienenauszugssystem vorhanden,
kann auf diesem der Gargutträger positioniert werden
und aus dem Garraum 7 damit herausgezogen und ein-
geschoben werden.
[0039] Sowohl die Lagerbuchsen 18 und 19 als auch
das Einhängegitter 20 können Anbauteile darstellen, wo-
bei insbesondere nur das Einhängegitter 20 ein Haus-
haltsgerätebauteil ist.
[0040] Die Lagerbuchse 18 stellt eine vordere Lager-
buchse dar wobei die Lagerbuchse 19 die hintere dar-
stellt. Dies ist in Bezug auf die Tiefenrichtung und somit
die z-Richtung betrachtet.
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[0041] Die Lagerbuchse 18 umfasst einen Front-
flansch bzw. Anlageflansch, der eine frontseitige Öffnung
aufweist. Durch diese Öffnung kann ein Teilbereich bzw.
ein Endstück des Haushaltsgerätebauteils in Form des
Einhängegitters 20 hindurchgeführt werden. Insbeson-
dere wird dabei ein freies Ende eines Führungsstabs 20a
oder 20b (Fig. 2) des Einhängegitters 20 hindurchge-
steckt.
[0042] In Fig. 3 ist in einer perspektivischen Darstel-
lung die Seitenwand 9 mit dem Loch 14 ausschnittsweise
gezeigt. Es ist dabei eine Ansicht auf eine Außenseite
9a, die dem Garraum 7 abgewandt ist, gezeigt. Die Sei-
tenwand 9 umfasst einen plattenartigen Grundkörper 21,
der sich im Wesentlichen in einer Ebene erstreckt, wobei
das Loch 14 mit seiner Lochebene in dieser Ebene des
plattenartigen Grundkörpers 21 sich erstreckt. Aus die-
ser Ebene erhebt sich ein Kragen 22, der an einen Be-
grenzungsrand 23 des Lochs 14 mündet. Der Kragen 22
ist vollständig umlaufend und geschlossen ausgebildet.
[0043] In Fig. 4 ist in einer weiteren perspektivischen
Darstellung die Seitenwand 9 mit Blick auf eine Innen-
seite 9b, die dem Garraum 7 zugewandt ist, gezeigt. Es
ist zu erkennen, dass der Begrenzungsrand 23 mit einer
Anzahl n = 6 Ecken ausgebildet ist. Er stellt somit einen
polygonen Durchzug dar, durch den ein Stab 20a oder
20b oder ein dazu unterschiedliches Element, welches
an einem vertikalen Haltestab 20c (Fig. 2) angeordnet
ist, einführbar ist. Dies kann direkt, jedoch vorzugsweise
über eine Lagerbuchse 18 erfolgen, die dann auch in
dem Loch 14 eingesetzt ist.
[0044] In Fig. 5 ist eine perspektivische Schnittansicht
eines Teilausschnitts der Darstellung in Fig. 4 gezeigt,
wobei hier die Schnittansicht entlang der Schnittlinie V-
V gezeigt ist.
[0045] Wie in der Ansicht in Fig. 5 zu erkennen ist,
weist der Kragen 22 in Richtung einer Lochachse A be-
trachtet mehrere aufeinanderfolgende Innenflächenab-
schnitte auf. In dem Zusammenhang bildet sich eine In-
nenfläche 24 des Kragens 22 durch die Innenflächenab-
schnitte 24a, 24b und 24c. Wie dazu in der Schnittansicht
in Fig. 5 zu erkennen ist, weist die Innenfläche 24 eine
in der Schnittebene senkrecht zur Lochebene spezifisch
gestaltete Kontur auf, die zumindest einen geradlinigen
ersten Konturenabschnitt 25a umfasst. Dieser Konturen-
abschnitt 25a ist an einem dem Begrenzungsrand 23 ab-
gewandten Ende des Kragens 22 ausgebildet und endet
an einem freien Rand 26 des Kragens 22.
[0046] In Richtung zum Begrenzungsrand 23 hin an-
schließend an diesen ersten geradlinigen Konturenab-
schnitt 25a schließt sich ein zweiter Konturenabschnitt
25b an, der vorzugsweise ebenfalls geradlinig gestaltet
ist.
[0047] Der Konturenabschnitt 25a ist insbesondere
parallel zur Lochachse A ausgebildet. Demgegenüber ist
vorzugsweise vorgesehen, dass der Konturenabschnitt
25b nicht parallel zur Lochachse A verläuft, sondern aus-
gehend von dem ersten Konturenabschnitt 25a leicht
nach außen gerichtet verläuft.

[0048] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass an den
zweiten Konturenabschnitt 25b ein dritter Konturenab-
schnitt 25c anschließt, der am Begrenzungsrand 23 en-
det. Dieser dritte Konturenabschnitt 25c ist vorzugsweise
gekrümmt ausgebildet, so dass in der Gesamtgeometrie
des Kragens 22 eine trichterartige Form gebildet ist.
[0049] Insbesondere ist auch vorgesehen, dass eine
Höhe des Konturenabschnitts 25a in Richtung der Längs-
achse A betrachtet und somit eine Höhe parallel zur
Längsachse A kleiner ist als eine zur Längsachse A par-
allel bemessene Höhe des Konturenabschnitts 25b.
[0050] Vorzugsweise ist eine absolute Länge des Kon-
turenabschnitts 25a im Verhältnis zur Gesamtlänge der
Kontur des Kragens 22 größer 1/10, vorzugsweise grö-
ßer 1/8 dieser Gesamtlänge.
[0051] Zwischen den sechs Ecken des Begrenzungs-
rands 23 sind Begrenzungsrandabschnitte gebildet, die
geradlinig gestaltet sind und gleich lang sind oder mit
unterschiedlichen Längen ausgebildet sein können. In
den Ecken sind abgerundete Übergänge 27 ausgebildet.
[0052] Ein Winkel α zwischen dem Grundkörper 21
und dem Kragen 22 ist über die Stufen und den oberen
Radius einer als Matrize bereitgestellten Struktur ein-
stellbar. In dem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass
der plattenartige Grundkörper 21 bereitgestellt ist und
ein Kragen 22 vorgeformt sein kann. Insbesondere ist
vorgesehen, dass der Kragen 22 jedoch durch ein Prä-
gewerkzeug in einem einzigen Bearbeitungsschritt er-
zeugt wird und insbesondere dabei die Gestaltung des
Innenflächenabschnitts 24a mit dem ersten geradlinigen
Konturenabschnitt 25a definiert gestaltet wird, indem
Material durch das Prägewerkzeug abgeschert wird.
[0053] In Fig. 6 ist in einer schematischen Schnittdar-
stellung eine Vorrichtung 28 für den Backofen 1 gezeigt,
wobei ein Bauteil 29 durch die Lagerbuchse 18 gebildet
ist. Wie aus der Darstellung in Fig. 6 zu erkennen ist,
umfasst die Vorrichtung 28 einen Hohlkörper 30, der sich
durch das Loch 14 erstreckt. Er hintergreift den platten-
artigen Grundkörper 21 und liegt mit einem radialen
Flansch 31 auf der Innenseite 9b an, die eine zweite
Oberseite darstellt und gegenüber der Außenseite 9a,
die eine erste Oberseite darstellt, angeordnet ist.
[0054] Der Hohlkörper 30, der zylinderförmig oder in
seiner Querschnittgeometrie auch prismenförmig gestal-
tet sein kann, weist darüber hinaus insbesondere eine
mehreckige Außengeometrie auf, die passgenau in das
Loch 14 gemäß Fig. 3 bis Fig. 5 einsetzbar ist. Der Hohl-
körper 30 umfasst einen Verbindungsbereich 32, der
auch einen Verformungsbereich darstellt. Der Verbin-
dungsbereich 32 ist vorgesehen, um den Hohlkörper 30
mit dem Grundkörper 21 mechanisch zu verbinden, wo-
bei er dazu in Richtung der Achse A verkürzbar ist, ins-
besondere stauchbar ist. In Fig. 6 ist dieser bereits ge-
stauchte Zustand gezeigt und es ist eine Wulst 33 gebil-
det, die oberhalb des Kragens 22 ausbaucht und somit
auf dem freien Rand 26 des Kragens 22 aufsitzt.
[0055] Der Hohlkörper 30 weist eine Länge (bemessen
in Richtung der Achse A) auf, die größer ist als ein Durch-
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messer des als Hohlkörper 30 ausgebildeten Bauteils
29, welches die Lagerbuchse 18 bildet.
[0056] Insbesondere ist ein derartiges Verhältnis zwi-
schen dem Durchmesser und der Länge so bemessen,
dass der Hohlkörper 30 mikrowellendicht ist. Insbeson-
dere sind der Grundkörper 21 und der Hohlkörper 30 aus
einem metallischen Material, beispielsweise Blech, aus-
gebildet. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass
der Hohlkörper 30 aus Edelstahl ausgebildet ist, vorzugs-
weise Edelstahl 1.4301 ist.
[0057] Der Hohlkörper 30 ist zur Aufnahme eines Licht-
leiters 34, der sich hindurcherstreckt, ausgebildet. Da-
durch wird Licht einer Lichtquelle, die außerhalb des Gar-
raums 7 angeordnet ist, über den Lichtleiter 34 in den
Garraum 7 geleitet. Die nicht dargestellte Lichtquelle ist
vorzugsweise eine Leuchtdiode.
[0058] Vorzugsweise ist der Durchmesser des Hohl-
körpers 30 12 mm und die Länge 31 mm.
[0059] Insbesondere ist auch vorgesehen, dass eine
Dichtung 35 im Hohlkörper 30 angeordnet ist, die eine
zusätzliche Dampfdichtheit zum Lichtleiter 34 hin ge-
währleistet und darüber hinaus auch noch eine Halte-
funktion des Lichtleiters 34 aufweist.
[0060] Insbesondere beträgt die Wanddicke des
Grundkörpers 21 kleiner oder gleich 1,5 mm, wohinge-
gen eine Wanddicke des Hohlkörpers 30 insbesondere
1 mm beträgt.
[0061] Die Dichtung 35 kann darüber hinaus in einer
an der Innenseite des Hohlkörpers 30 ausgebildeten Ver-
tiefung, die beispielsweise eine Nut sein kann, angeord-
net sein. Dadurch ist auch noch eine Verrutschsicherheit
erreicht.
[0062] In Fig. 7 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer Vorrichtung 28 gezeigt. Im Unterschied zur Ausge-
staltung in Fig. 7 ist hier vorgesehen, dass der Hohlkörper
30 sich nicht durch das Loch 14 hindurcherstreckt, son-
dern sich nur auf der Außenseite 9a anliegend anordnet.
In dieser Ausgestaltung ist auch kein Kragen 22 ausge-
bildet.
[0063] Vielmehr ist hier vorgesehen, dass ein an einem
dem Grundkörper 21 zugewandten Rand 36 des Hohl-
körpers 30 ein radialer Flansch 37 ausgebildet ist, der
nur teilweise umlaufend um die Achse A ausgebildet ist.
Dieser Flansch liegt auf der Außenseite 9a an und ist
über ein separates Befestigungselement 38, welches ei-
ne Schraube sein kann, an dem Grundkörper 21 seitlich
des Lochs 14 verschraubt. Dazu ist vorgesehen, dass
auf der Innenseite 9b ein plattenartiges Koppelelement
39 angeordnet ist und das Befestigungselement 38 sich
durch den Flansch 37, den Grundkörper 21 und das Kop-
pelelement 39 zur Befestigung erstreckt.
[0064] Darüber hinaus ist hier eine nutartige Vertiefung
41 an der Innenseite 40 des Hohlkörpers 29 gezeigt, an
der die Dichtung 35 angeordnet ist.
[0065] Die Erstreckung des Lichtleiters 34 ist hier nur
beispielhaft zu verstehen und kann sich auch weiter oder
weniger weit in den Garraum 7 hinein erstrecken. Ab-
hängig von der jeweils gewünschten Lichtfunktionalität

kann somit diese Position des Lichtleiters 34 unter-
schiedlich sein und kann beispielsweise auch nur bis zum
Loch 14 oder zum Flansch 31 ausgebildet sein. Ein in
den Garraum 7 hineinstehender Lichtleiter 34 ist dann
nicht vorgesehen.

Bezugszeichenliste

[0066]

1 Backofen
2 Kochfeld
3,4,5,6 Kochzonen
7 Garraum
8 Muffel
9 Seitenwand
9a Außenseite
9b Innenseite
10 Seitenwand
11 Bodenwand
12 Deckenwand
13 Rückwand
14, 15, 16, 17 Löcher
18, 19 Lagerbuchsen
20 Einhängegitter
20a, 20b Führungsstäbe
20c Haltestab
21 Grundkörper
22 Kragen
23 Begrenzungsrand
24 Innenfläche
24a, 24b, 24c Innenflächenabschnitte
25a, 25b, 25c Konturenabschnitte
26 Rand
27 Übergänge
28 Vorrichtung
29 Bauteil
30 Hohlkörper
31 Flansch
32 Verbindungsbereich
33 Wulst
34 Lichtleiter
35 Dichtung
36 Rand
37 Flansch
38 Befestigungselement
39 Koppelelement
40 Innenseite
41 Vertiefung

A Achse

Patentansprüche

1. Vorrichtung (28) für ein Haushaltsgerät (1), mit einer
Haushaltsgerätekomponente (9 bis 13), welche ei-
nen plattenartigen Grundkörper (21) aufweist, in wel-
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chem ein Loch (14 bis 17) zum Durchführen eines
Anbauteils (34) ausgebildet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an dem Grundkörper (21) im Bereich
des Lochs (14) ein Hohlkörper (30) zur Aufnahme
des Anbauteils (34) angeordnet ist.

2. Vorrichtung (28) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Länge des Hohlkörpers
(30) größer als der Durchmesser ist.

3. Vorrichtung (28) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Hohlkörper (30) an sei-
nem dem Grundkörper (21) zugewandten Rand (36)
einen zumindest bereichsweise um den Rand (36)
umlaufenden Flansch (31, 37) aufweist, der an einer
Oberseite (9a, 9b) des Grundkörpers (21) anliegt.

4. Vorrichtung (28) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Flansch (37) auf einer dem
Hohlkörper (30) zugewandten ersten Oberseite (9a)
des Grundkörpers (21) anliegt.

5. Vorrichtung (28) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass auf einer der ersten Ober-
seite (9a) gegenüberliegenden zweiten Oberseite
(9b) ein Koppelelement (39) angeordnet ist, und ein
Befestigungselement (38) zum Befestigen des Hohl-
körpers (30) an dem Grundkörper (21) sich durch
den Flansch (37), den Grundkörper (21) und das
Koppelelement (39) erstreckt.

6. Vorrichtung (28) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich der Hohlkörper (30) durch
das Loch (14 bis 17) erstreckt und der Flansch (31)
an einer zweiten Oberseite (9b) des Grundkörpers
(21) anliegt.

7. Vorrichtung (28) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hohlkörper (30) einen in
Richtung der Längachse (A) des Hohlkörpers (30)
plastisch verkürzbaren, insbesondere stauchbaren,
Verformungsbereich (32) zum Verbinden mit dem
Grundkörper (21) aufweist.

8. Vorrichtung (28) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der verformte Verformungsbe-
reich (32) eine Wulst (33) aufweist, die an einer der
zweiten Oberseite (9b) gegenüberliegenden ersten
Oberseite (9a) anliegt oder an einem freien Rand
(26) eines an einen Begrenzungsrand (23) des
Lochs (14 bis 17) anschließenden und sich aus der
Lochebene in Richtung der ersten Oberseite (9a)
herauserstreckenden Kragens (22) anliegt.

9. Vorrichtung (28) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung (28) das Anbauteil (34) aufweist und im
Hohlkörper (30) zwischen einer Innenseite (40) und

dem Anbauteil (34) eine Dichtung (35) angeordnet
ist, insbesondere der Hohlkörper (30) an einer In-
nenseite (40) eine umlaufende Vertiefung (41) auf-
weist, in welcher die Dichtung (35) angeordnet ist.

10. Vorrichtung (28) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Hohlkörper (30) dampfdicht und/oder Mikrowellen-
dicht an dem Grundkörper (21) angeordnet ist.

11. Vorrichtung (28) nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mikrowellendichtheit ab-
hängig von der Betriebsfrequenz des Haushaltsge-
räts (1) durch ein Verhältnis zwischen dem Durch-
messer des Hohlkörpers (30) und dessen Länge be-
stimmt ist, wobei die Länge größer als der Durch-
messer ist.

12. Vorrichtung (28) nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Durchmesser zwischen
9mm und 15mm, insbesondere zwischen 11 mm und
13mm, beträgt.

13. Vorrichtung (28) nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Länge zwischen
22mm und 40mm, insbesondere zwischen 28mm
und 35mm, insbesondere zwischen 30mm und
32mm, beträgt.

14. Vorrichtung (28) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Material des Hohlkörpers (30) Metall, insbesondere
Edelstahl, ist und/oder die Wanddicke des Hohlkör-
pers (30) zwischen 0,9mm und 1,1mm beträgt und/
oder der Hohlkörper (30) an einer Innenseite (40)
zumindest bereichsweise mit zumindest anteilig Si-
liziumdioxid beschichtet ist.

15. Vorrichtung (28) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Anbauteil ein Lichtleiter (34) ist.

16. Haushaltsgerät (1), insbesondere Gargerät, mit ei-
ner Vorrichtung (28) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche.
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